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Betreff : Delegierten- und Jugendversammlung NRBV’2004 

 
Liebe Mitglieder,                Hannover, 03.05.2004 
 
satzungsgemäß lädt der Vorstand des Niedersächsischen Rock’n’Roll und Boogie Woogie Verbandes 
e.V. zur ordentlichen Delegierten- und Jugendversammlung ein. 
 

Ort:  Freizeitheim Döhren, Hildesheimerstr. 293, 30519 Hannover (Anfahrtsplan s. Homepage) 
Zeit:  Sonntag, 06. Jun i 2004, 12:00 Uhr (Delegiertenversammlung) 
 

Tagesordnung: 
TOP 1:  Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
TOP 2:  Genehmigung des Protokolls der DV des letzten Jahres (Protokoll: s. Homepage) 
TOP 3:  Bericht des Vorstandes und der Kassenprüfer 
TOP 4:  Entlastung des Vorstandes für das abgelaufene Geschäftsjahr 
TOP 5:  Ergänzung des Vorstandes (Bestätigung der Ergänzungswahl von Rüdiger Clajus-

Krückeberg „RRC Rockin Rats Hameln“ zum Sportwart) 
TOP 6:  Genehmigung des Haushaltsplanes für das neue Geschäftsjahr 
TOP 7:  Anträge und Sonstiges 
 
 

Zeit:  Sonntag, 06. Jun i 2004, 13:00 Uhr (Jugendversammlung) 
 

Tagesordnung: 
TOP 1:  Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
TOP 2:  Genehmigung des Protokolls der JV des letzten Jahres (Protokoll: s. Homepage) 
TOP 3:  Bericht des Jugendwartes, Aussprache 
TOP 4:  Entlastung des Jugendwartes für das abgelaufene Geschäftsjahr 
TOP 5:  Anträge und Sonstiges 
 

Hinweis: 
Jeder Delegierte muss satzungsgemäß eine schriftliche Vertretungsvollmacht vorlegen. Vorschläge 
zur Ergänzung der Tagesordnung sind bis zum 23.05.2004 schriftlich beim Vorstand anzumelden.  
Jede ordnungsgemäß einberufene Delegiertenversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
erschienenen Delegierten beschlussfähig (gemäß §13, Absatz 5). 
 
Für den Vorstand 
 

Mit sportlichen Grüßen, 
 
Oliver Klöver-Stude 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Präsident Niedersächsischer Rock’n’Roll und Boogie Woogie Verband e.V. 
 
 

Besuchen Sie unsere Internetseiten ! 
http://www.nrbv.de/ 
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Änderungsantrag zur Satzung des NRBV 
Antragsteller: Vorstand des Niedersächsischen Rock'n'Roll und Boog ie Woogie Verbandes 

 
 
Ziel: 
Durch den Änderungsantrag soll eine einfachere und möglichst papierlose Einladung zur 
Delegiertenversammlung erfolgen. Hierdurch können Druck- und Portokosten gespart werden. Die 
Satzung soll an die derzeitigen technischen Möglichkeiten angepasst werden. Insbesondere soll der 
e-Mail Verkehr zugelassen werden. 
 
 
Es wi rd beantragt:  
 
§ 13 Nr. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
das Wort "schriftliche" wird gestrichen und hinter dem Wort "Mitglieder" werden die Wörter "in 
Textform" eingefügt 
 
 
§ 13 Nr. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
das Wort "schriftlich" wird ersetzt durch die Wörter "in Textform" 
 
 
Begründung : 
 
Es handelt sich um Vorschriften, die die Einladung und Antragstellung zur Delegiertenversammlung 
regeln. Die neue Wortwahl ermöglicht auch eine Ladung und Antragstellung per e-Mail. Die Satzung 
wird damit auch an die neue Rechtslage angepasst. 
 
Das BGB unterscheidet 3 verschiedene Formen. 
 
Schriftform im Sinne des § 126 BGB setzt ein Schriftstück mit eigenhändiger Namensunterschrift 
voraus. Dies setzt bisher die Satzung in den oben genannten Vorschriften voraus. 
 
Elektronische Form im Sinne des § 126 a BGB setzt eine elektronische Signatur nach dem 
Signaturgesetz voraus. Dies ist für die Zwecke des NRBV eine zu umständliche Form. 
 
§ 126 b BGB ermöglicht seit Mitte 2001 die Textform. Dies setzt lediglich eine lesbare aber 
unterschriftslose Erklärung voraus. Ausreichend ist Post, Fax oder e-Mail. SMS genügt nicht. Dieser 
Formtyp genügt für die Belange des NRBV und seiner Organe und schafft Einsparpotentiale für Zeit 
und Geld. 
 


